
 
 

Keine Haftung der Mieter untereinander bei Wasserschaden 

 

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in seiner Entscheidung vom 7. September 2018 die bisherige 

Rechtsprechung bestätigt, dass zwischen Mietern in einem Haus keine Schadensersatzansprüche 

bestehen. 

 

Der Mieter einer Wohnung hatte vergessen, den Wasserhahn der Badewanne abzustellen, sodass 

Wasser in die darunterliegende Wohnung lief und dort die Tapeten beschädigte. 

Der dortigen Mieter wollte Schadensersatzansprüche gegenüber dem verursachenden Mieter 

geltend machen. 

Das Oberlandesgericht Frankfurt lehnte einen solchen Anspruch ab. Es gebe keine deliktischen 

Ansprüche aus unerlaubter Handlung, weil die Tapeten nicht im Eigentum des Mieters standen. 

Vertragliche Ansprüche bestanden ebenfalls nicht, weil diese nur jeweils zwischen den einzelnen 

Mietern und dem Vermieter bestehen würden. 

Damit scheiden insgesamt gegenseitige Ansprüche aus. 

 

Der betroffene Mieter besitzt allerdings eigene Ansprüche gegenüber dem Vermieter und kann sie 

diesem gegenüber geltend machen. 


